
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Risum-Lindholm Anlage 1  Benutzungsordnung 

Ev. Kindertagesstätte Lindholm, Dorfstr. 266, 25920 Risum-Lindholm 
gültig ab 01.08.2025 

 

1. Die Kindertageseinrichtung umfasst folgendes Betreuungsangebot 

1.  Krippenplätze [für Kinder ab dem vollendeten ersten bis zum 

vollendeten dritten Lebensjahr] 

2.  Kindergartenplätze [für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr] 

2. Die Öffnungszeiten sind 

von 7.00 bis 17.00 Uhr 

3. Die Kindertageseinrichtung hat 20 Tage im Jahr geschlossen 

 davon regelmäßig: 

a. Zwischen Weihnachten und Neujahr 

b. Die Woche vor oder nach Ostern   

c. In den Sommerferien:  2 Wochen  

 

4. Der Jahresbeitrag (gem. § 12 Benutzungs- u. § 3 Beitragsordnung) 

umfasst 12 Teilbeträge für das Kindergartenjahr vom 1.8.-31.7.  

Zum 01.08.2025 werden die Gebühren / Beiträge wie folgt angepasst: 

 

1.  Kinder unter 3 Jahre:  07.00 – 14.00 Uhr   200,00 € 

07.00 – 17.00 Uhr   285,00 € 

 

       

 

2.  Kinder über 3 Jahre:  07.00 – 14.00 Uhr   150,00 € 

     07.00 – 17.00 Uhr   210,00 €  

 

5. Geschwisterermäßigung  

Für Geschwisterkinder, für die in einer Einrichtung Beiträge zu zahlen sind, 

werden Ermäßigungen gewährt, 50 % für das zweite Kind, für alle weiteren 

jüngeren Kinder 100 %.  
 

6. Der Einzugsbereich der Kindertageseinrichtung für die Aufnahme von 

Kindern ist die Gemeinde Risum-Lindholm 
 

Die Änderung der Anlage 1 zur Beitrags- und Benutzungsordnung der Ev. 

Kirchengemeinde Risum-Lindholm für die Kindertagesstätte Risum wurde durch den 

Beschluss des Kirchengemeinderates am 27.11.2022, 16.11.2023 und 07.07.2025 und der 

Veröffentlichung auf der Homepage der Ev. Kirchengemeinde Risum-Lindholm am 

01.08.2025 bekannt gemacht.   
 


